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Forum Nord

Themenbereich 9

Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

Einführung in den Arbeits- und Gesundheitsschutz  
„Gesunde Arbeit – Gesunder Betrieb“

Das geht jeden an: Grundlegendes in Sachen Sicherheit und Gesundheitsschutz

Sicherheit und Gesundheit im Betrieb zählen zu den wesentlichen Handlungs-
feldern der Betriebs- und Personalräte. Gefahrenfreie Arbeitsplätze und ein 
gesundheitsgerechtes Arbeitsumfeld senken das Unfallrisiko und reduzieren 
Ausfallkosten. Arbeits- und Gesundheitsschutz bedeutet: Gefährdungspotenti-
ale erkennen, Arbeitsschutzmaßnahmen planen und kontinuierlich umsetzen. 
In diesem Grundlagenseminar machen wir Sie mit den weitreichenden Beteili-
gungs- und Überwachungsrechten vertraut, die der Gesetzgeber für diesen Auf-
gabenbereich vorgesehen hat. Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz effektiv organisieren und so Ihre Kollegen schützen.

■■ Grundlagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
■■ Rechtsprechung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
■■ Ziele des Arbeitsschutzes
■■ Betriebsinterne Organisationen
■■ Fachkraft für Arbeitssicherheit
■■ Sicherheitsbeauftragte
■■ Befähigte Personen
■■ Arbeitsschutzausschuss
■■ Betriebsarzt
■■ Externe Organisationen
■■ Berufsgenossenschaften
■■ Staatliche Ämter für Arbeitsschutz
■■ Gewerbeaufsicht
■■ Übersicht über die wichtigsten Vorschriften im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz
■■ EU-Richtlinien
■■ Gesetze und Verordnungen
■■ Berufsgenossenschaftliches Vorschriften- und Regelwerk
■■ Sonstige Schriften
■■ Mitbestimmungsrechte der Betriebs- und Personalräte im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz
■■ Aufgaben u. Gestaltungsmöglichkeiten der betrieblichen 

Interessenvertretung
■■ Gefährdungsbeurteilungen
■■ Unterweisung

Praxis-Teil:

■■ Untersuchung und Bewertung eines Arbeitsplatzes

■■ Seminartermine:
14.03. – 16.03.	 Undeloh	 Nord 288/12
15.10. – 17.10.	 Rostock	 Nord 299/12

Kosten: 445,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft u. Verpflegung

Freistellung: § 37(6) BetrVG, § 46 (6) BPersVG, § 37 (1) MBG S.-H.,  
§ 39 (1) PersVG M.-V., § 19/30 MVG u. vglb. R., § 96(4/8) SGB IX,· 
Betriebsarzt/ärztin und Fachkraft für Arbeitssicherheit (§ 2 Abs. 3 ASiG)

Diese Veranstaltung wird mit 14 Stunden für die CDMP-Weiterbildung aner-
kannt (CDMP: Certified Disability Management Professional).

Bitte Anmeldeformular auf Seite 188 für arbeitgeberfinanzierte Seminare benutzen
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Themenbereich 9

Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

Alkohol und Sucht in der Arbeitswelt – Handlungsmöglichkeiten 
für die betriebliche Interessenvertretung

„Der Alkoholiker hört erst dann auf zu trinken, wenn die Not aufgrund des 
Trinkens größer wird, als die Qual des Nichttrinkens, während die Umgebung 
erst eingreift, wenn die Probleme mit dem Abhängigen schlimmer werden, als 
die Angst vor dem Gespräch.“

In der Arbeitswelt sind die Beschäftigten aller gesellschaftlichen Schichten mit 
einer Vielzahl von Suchtkrankheiten konfrontiert. Sei es, weil sie mit Süchtigen 
zusammenarbeiten oder weil sie selbst gefährdet oder gar krank sind. Die 
Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit spielt in vielen Betrieben die größte 
Rolle. Die betroffenen Arbeitnehmer fehlen häufiger kurzfristig, sind öfter krank 
und häufiger in Betriebsunfälle verwickelt als die übrige Belegschaft. Hinter 
dieser Zahl stecken meist schwere Einzelschicksale, mit denen schließlich auch 
Betriebsräte und Personalräte konfrontiert werden. Dieses Seminar richtet sich 
an Betriebs- und Personalräte, die sich in ihrem Betrieb mit Alkohol- und Sucht-
problemen auseinandersetzen und Handlungsmöglichkeiten suchen.

■■ Alkoholismus – die Symptome
■■ typische Verhaltensweisen
■■ Folgen des Alkoholmissbrauchs
■■ Was ist Co-Alkoholismus?
■■ Gesprächsführung im Unternehmen
■■ Arbeitsgerichtsurteile zum Thema Sucht
■■ Mitbestimmungsrechte des BR / PR
■■ Betriebliche Alkoholverbote
■■ Einstellungstest – Fragerecht des AG
■■ Vorstellung einer Betriebsvereinbarung
■■ Wesen und Arbeit der großen Selbsthilfegruppen
■■ Umgangsweise mit abstinent lebenden Kollegen/innen
■■ Wo bekomme ich weitere externe Hilfe?
■■ Wie trage ich das Thema an die Belegschaft heran?
■■ Argumente gegenüber dem Arbeitgeber aktiv zu werden

■■ Seminartermine:
19.03. – 20.03.	 Lüneburg	 Nord 300/12
17.09. – 18.09.	 Bad Segeberg	 Nord 301/12

Kosten: 290,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 37(6) BetrVG, § 46 (6) BPersVG, § 37 (1) MBG S.-H.,  
§ 39 (1) PersVG M.-V., § 19/30 MVG u. vglb. R., § 96(4/8) SGB IX 

Referent: Harald Erven; Sozialberatung bei der HHLA

Diese Veranstaltung wird mit 10 Stunden für die CDMP-Weiterbildung 
anerkannt (CDMP: Certified Disability Management Professional).

Bitte Anmeldeformular auf Seite 188 für arbeitgeberfinanzierte Seminare benutzen
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Forum Nord

Themenbereich 9

Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

„Wenn Leistungsverdichtung krank macht…“ 
Entstehungszusammenhänge und Gegenstrategien

In den meisten Betrieben und Dienststellen ist die Arbeit in den letzten Jahren 
zunehmend verdichtet und intensiviert worden. Die Ursache ist häufig Per-
sonalabbau, aber auch die Einführung von neuen Steuerungssystemen wie 
Kennzahlensysteme, Zielvorgaben oder leistungsbezogene Entgeltbestandteile. 
Für die betriebliche Interessensvertretung ist es oft schwer, die Ursachen und 
Auswirkungen der Veränderungen in einen direkten Zusammenhang zu stellen. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten die Inter-
essensvertretung hat, Leistungsverdichtung zu begrenzen und die Belastungen 
für die Beschäftigten zu reduzieren. Im Seminar werden hierzu die folgenden 
Themen bearbeitet:

■■ Bestandsaufnahme der Leistungsverdichtung in den Betrieben und 
Dienststellen

■■ Auswirkungen auf die Beschäftigten: Zusammenhänge von Belastungen, 
Beanspruchungen und Erkrankungen

■■ Rechtliche und fachliche Grundlagen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz: Gefährdungsbeurteilungen, psychische Belastungen, 
Gesundheitsmanagement

■■ Mitbestimmungsrechte der Interessensvertretung im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und bei betrieblichen Veränderungen

■■ Entwicklung von Handlungsstrategien

■■ Seminartermine: 
19.03. – 21.03.	 Bad Segeberg	 Nord 146/12
10.09. – 12.09.	 Banzkow 	 Nord 238/12

Kosten: 445,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 37(6) BetrVG, § 46 (6) BPersVG, § 37 (1) MBG S.-H.,  
§ 39 (1) PersVG M.-V., § 19/30 MVG u. vglb. R., § 96(4/8) SGB IX

Referent: Michael Gümbel; Sujet Organisationsberatung

Diese Veranstaltung wird mit 14 Stunden für die CDMP-Weiterbildung 
anerkannt (CDMP: Certified Disability Management Professional).

Bitte Anmeldeformular auf Seite 188 für arbeitgeberfinanzierte Seminare benutzen
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Themenbereich 9

Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der erfolgreiche Arbeitsschutzausschuss

Der Arbeitsschutzausschuss (ASA) ist das zentrale Gremium, in dem alle The-
men des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Unternehmen beraten werden. 
Der Gesetzgeber gibt nur wenige grundlegende Regeln für den ASA vor.

Welche Rolle spielen dabei die einzelnen Akteure, besonders der Betriebs-
rat? Wie wird ein ASA erfolgreich gestaltet? Welche Möglichkeiten hat der 
Betriebsrat dafür zu sorgen, dass alle betrieblichen Arbeitsschutz-Akteure ihre 
vorgegebenen Aufgaben und Rollen im ASA und Betrieb erfüllen?

In diesem Seminar erhalten die Teilnehmenden Rechts- und Handlungssicher-
heit, um den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb durch den ASA zu 
verbessern.

■■ Gesetzliche Grundlagen
■■ Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
■■ DGUV V2
■■ Aufgaben des Arbeitsschutzausschusses
■■ Zusammenarbeit, Information der Mitglieder, Geschäftsordnung
■■ Betriebsaufgabe und Rechte
■■ Aufgaben der beteiligten Personen
■■ Betriebsvereinbarung

■■ Seminartermine: 
28.03. – 30.03.	 Rostock	 Nord 152/12
19.09. – 21.09.	 Bad Bramstedt	 Nord 247/12

Kosten: 445,00 € Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 37(6) BetrVG, § 96(4/8) SGB IX, § 2 (3) ASiG Betriebsarzt/-
ärztin und Fachkraft Arbeitssicherheit 

Referent: Sascha Stockhausen, Dipl. Sozial Ökonom; Fachkraft für 
Arbeitssicherheit

aktuelle Angebote können Sie auch online buchen:

www.verdi-forum.de

Bitte Anmeldeformular auf Seite 188 für arbeitgeberfinanzierte Seminare benutzen
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Forum Nord

Themenbereich 9

Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

Betriebliche Gesundheitsförderung – ein zentrales 
Handlungsfeld (auch) für Betriebsräte  

Arbeitsverdichtung, lebenslanges Lernen, zunehmende Mobilitätsanforderun-
gen, demografischer Wandel – Herausforderungen, die nur bewältigt werden 
können, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund sind und langfristig 
auch bleiben. 

Was macht Gesundheit aus? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Wo endet 
die Eigenverantwortung der/des Einzelnen? Wie können Arbeitsbedingungen 
gesund gestaltet werden? Was hat Führung mit körperlicher und seelischer 
Gesundheit zu tun? Welche Bedeutung hat die Einbindung von Mitarbeiter/
innen? 

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)umfasst heute weit mehr als Einzel-
maßnahmen zu Ernährung oder Bewegung, sondern ist vielmehr Gesund-
heitsmanagement. 

Inhalte:  

■■ Einbindung von Akteure/innen (z. B. Betriebsärzte/innen, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, Personalentwickler/innen, Sucht- und Sozialberatung, 
Führungskräfte) 

■■ (Weiter-)Entwicklung von Ziele (z. B. Belastungen abbauen – Ressourcen 
stärken) 

■■ (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen (Person, 
Aufgaben und Arbeitsorganisation, soziales und räumliches Arbeitsumfeld) 

■■ Etablierung von Instrumente (z. B. Mitarbeiter/innenbefragungen, 
Gefährdungsanalysen, Gesundheitszirkel etc.) Überprüfung des Erfolges 
von Maßnahmen (z. B. Gesundheitstage, BEM, Burn-out-Prävention, 
Strategien zum Umgang mit psychisch belasteten MA etc.)  

■■ rechtliche Grundlagen der Betrieblichen Gesundheitsförderung

■■ Seminartermin: 
10.05. – 11.05.	 Lübeck	 Nord 179/12

Kosten: 290,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 37(6) BetrVG 

Referentin: Hanna Wolz, Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention

Diese Veranstaltung wird mit 10 Stunden für die CDMP-Weiterbildung 
anerkannt (CDMP: Certified Disability Management Professional).

Bitte Anmeldeformular auf Seite 188 für arbeitgeberfinanzierte Seminare benutzen
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Themenbereich 9

Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

Burn-out-Prävention im Betrieb

Der extreme Erschöpfungszustand durch langandauernden Stress und Über-
lastung ist längst keine Seltenheit mehr und betrifft Beschäftigte in verschie-
densten Berufen auf allen Hierarchieebenen. Kosten entstehen dabei nicht nur 
den Betroffenen sondern dem gesamten Kollegium und dem Betrieb. Dennoch 
sind die Zusammenhänge mit betrieblichen Faktoren oft nur ein Randthema. 
Die Betroffenen sollen das Problem selbst lösen und das möglichst schnell. Es 
gibt neben den persönlichen eine Reihe betrieblicher Faktoren, die je nachdem 
präventiv oder Burnout-förderlich wirken können. Das reicht von der Arbeits-
organisation über Zielvereinbarungen bis hin zur Unterstützung durch die 
Führungskräfte und das Betriebsklima. Der Betrieb hat hier großen Einfluss und 
viel Verantwortung. Die betriebliche Interessenvertretung kann dabei einiges 
gestalten, anschieben und mitbestimmen. Dazu ist es wichtig, Grundwissen 
über Burnout-Entstehung und –Prophylaxe zu haben, den eigenen Handlungs-
rahmen zu kennen und Ideen zur Umsetzung im eigenen Betrieb zu entwickeln.

Inhalte:

■■ Burnout: Symptome, Ursachen und Folgen
■■ Präventive Faktoren im Betrieb kennen und stärken
■■ Unterstützung für Betroffene
■■ Mitbestimmungs- und Handlungsmöglichkeiten der betrieblichen 

Interessenvertretung

■■ Seminartermine: 
14.05. – 15.05.	 Lübeck	 Nord 146/12
03.12. – 04.12.	 Rostock	 Nord 238/12

Kosten: 290,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 37(6) BetrVG, § 46 (6) BPersVG, § 37 (1) MBG S.-H.,  
§ 39 (1) PersVG M.-V., § 19/30 MVG u. vglb. R., § 96(4/8) SGB IX

Referent: Michael Gümbel; Sujet Organisationsberatung

Diese Veranstaltung wird mit 10 Stunden für die CDMP-Weiterbildung aner-
kannt (CDMP: Certified Disability Management Professional).

Bitte Anmeldeformular auf Seite 188 für arbeitgeberfinanzierte Seminare benutzen

aktuelle Angebote können Sie auch online buchen:

www.verdi-forum.de
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Forum Nord Seminare für die ver.di-Fachbereiche

Themenbereich 10

Kooperationsseminar mit ver.di Nord Fachbereich Verkehr (FB 11)

7. Konferenz für Betriebsräte, Personalräte und Tarifkommissionsmitglieder der 
Fähr- und Ausflugsschifffahrt und Lotsversetzwesen Norddeutschlands

■■ Seminartermin: 
22.01. – 26.01.	 Undeloh	 Nord 116/12

Kosten: 490,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 37(6) BetrVG, § 46 (6) BPersVG, § 37 (1) MBG S.-H.,  
§ 39 (1) PersVG M.-V., § 48 Abs. 4 HmbPersVG, § 96(4/8) SGB IX; 
Niedersachsen

Bitte Anmeldeformular auf Seite 188 für arbeitgeberfinanzierte Seminare benutzen
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JAV-Seminare

Themenbereich 11

Alle JAV-Seminare in Kooperation mit der ver.di-Jugend Nord 

Wahlvorstand JAV BetrVG

Die nächsten JAV- Wahlen finden vom 01.10. – 30.11.2012 statt und wer-
den vom Wahlvorstand vorbereitet und durchgeführt. Hierbei sind zahlreiche 
Vorschriften und Fristen zu beachten. Das Gelingen der Wahl ist von der 
genauen Einhaltung der Verfahrens- und Formvorschriften abhängig. In unserer 
eintägigen Schulung können sich Wahlvorstandsmitglieder auf ihre Aufgaben 
vorbereiten. Im Mittelpunkt stehen die gesetzlichen Vorschriften aus dem 
Betriebsverfassungsgesetz und der Wahlordnung sowie Fragen der praktischen 
Umsetzung im Betrieb.

Jedes Wahlvorstandsmitglied hat einen Anspruch auf Teilnahme an einer Schu-
lung. Der Arbeitgeber hat alle für die Teilnahme an der Schulung entstehenden 
Kosten zu tragen und die Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung. Wir bitten um 
rechtzeitige Beschlussfassung im Wahlvorstand gem. § 20 BetrVG.

■■ Seminartermine:           
18.06.    	 Stralsund            	 Nord 203/12
23.07.    	 Kiel                       	 Nord 207/12
06.08.    	 Lübeck                 	 Nord 212/12
20.08.    	 Hamburg            	 Nord 223/12

Kosten: 149,00 e Seminargebühr zzgl. Tagungspauschale des 
Tagungshauses

Freistellung: § 20 (3) BetrVG

Bitte Anmeldeformular auf Seite 188 für arbeitgeberfinanzierte Seminare benutzen



156

Forum Nord JAV-Seminare

Themenbereich 11

JAV: Grundlagenschulung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 

Das Seminar vermittelt den Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) erste Kenntnisse und einen Überblick über die Rechte und Pflichten, 
um ihre Aufgaben nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) wahrnehmen 
zu können.

■■ Die Rechte und Pflichten der JAV nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG)

■■ Die Aufgaben der JAV
■■ Geschäftsführung, Geschäftsordnung und regelmäßige Sitzungen der JAV
■■ Freistellungsmöglichkeiten für die JAV-Arbeit
■■ Die Jugend- und Auszubildendenversammlung
■■ Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

■■ Seminartermine:
30.01. – 03.02.	 Weissenhäuser Strand	 Nord 119/12
16.04. – 20.04.	 Undeloh	 Nord 160/12
10.12. – 14.12.	 Walsrode	 Nord 305/12
21.01. – 25.01.2013	 Weissenhäuser Strand	 Nord 108/13
04.03. – 08.03.2013	 Walsrode	 Nord 109/13

Kosten: 450,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 65 (1) / 37 (6) BetrVG
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JAV-Seminare

Themenbereich 11

JAV II: Aufbauschulung für JAV-Mitglieder nach dem BetrVG 

Um als Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) die Interessen der Jugend-
lichen und der Auszubildenden vertreten und gegenüber dem Arbeitgeber 
kompetent auftreten zu können, muss man entsprechende Gesetze und Spiel-
regeln kennen. Dieses Seminar vermittelt Kenntnisse für eine erfolgreiche JAV-
Tätigkeit.	  

■■ Schwerpunkte der JAV-Arbeit
■■ Vermittlung von Kenntnissen über die Tarifverträge und die 

Ausbildungsordnungen 
■■ Die Regelungen zur Ausbildung nach dem BBiG
■■ Die Qualität der Ausbildung (Ausbildungsstandkontrolle)
■■ Übernahme der Auszubildenden
■■ Dienst- und Betriebsvereinbarungen

Zielgruppe: JAV-Mitglieder, die bereits die Grundlagenschulung besucht 
haben

■■ Seminartermine:	
07.05. – 11.05.	 Undeloh	 Nord 177/12
18.03. – 22.03.2013	 Weissenhäuser Strand	 Nord 110/13

Kosten: 450,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 65 (1) / 37 (6) BetrVG
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Forum Nord JAV-Seminare

Themenbereich 11

AV: Grundlagenschulung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 

Für Auszubildendenvertreter bei der DTAG

Um als Auszubildendenvertretung (AV) die Interessen der Auszubildenden bei 
der Telekom vertreten und gegenüber dem Arbeitgeber kompetent auftreten zu 
können, muss man die entsprechenden Gesetze und Spielregeln kennen. Diese 
Grundlagenschulung vermittelt Kenntnisse für eine erfolgreiche AV-Tätigkeit.

■■ Die Rechte und Pflichten der AV nach dem BetrVG
■■ Die Aufgaben der AV
■■ Tarifvertrag 122
■■ Einführung ins Arbeitsrecht
■■ Rechtsbegriffe
■■ Rangfolge der Rechtsnormen
■■ Rechtliche Rahmenregelungen der Berufsausbildung
■■ Geschäftsführung, Geschäftsordnung und regelmäßige Sitzungen der AV
■■ Freistellungsmöglichkeiten für die AV-Arbeit
■■ Die Auszubildendenversammlung
■■ Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

■■ Seminartermin:
04.06. – 08.06.	 Undeloh	 Nord 190/12
10.09. – 14.09.	 Undeloh	 Nord 239/12

Kosten: 450,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 65 (1) / 37 (6) BetrVG

AV II: Aufbauschulung für AV-Mitglieder nach dem BetrVG 

Für Auszubildendenvertreter bei der DTAG

Aufbauend auf die AV-Grundlagenschulung bieten wir nachfolgende Inhalte 
als Aufbauseminar an:

■■ Schwerpunkte der AV-Arbeit
■■ Vermittlung von Kenntnissen über die Tarifverträge und die 

Ausbildungsordnungen
■■ Die Qualität der Ausbildung (Ausbildungsstandkontrolle)
■■ Das Berufsbildungsgesetz
■■ Übernahme der Auszubildenden
■■ Betriebsvereinbarungen

■■ Seminartermin:
24.09. – 28.09.	 Weissenhäuser Strand	 Nord 256/12
28.01. – 01.02.2013	 Walsrode	 Nord 111/13
18.03. – 22.03.2013	 Undeloh	 Nord 112/13

Kosten: 450,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 65 (1) / 37 (6) BetrVG
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JAV-Seminare

Themenbereich 11

JAV I: Grundlagenschulung nach dem 
Bundespersonalvertretungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz 
Schleswig-Holstein und Personalvertretungsgesetz

Das Seminar vermittelt den Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) erste Kenntnisse und einen Überblick über die Rechte und Pflichten, 
um ihre Aufgaben nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG), 
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein (MBG SH) und Personalvertretungs-
gesetz Mecklenburg-Vorpommern (PersVG MV) wahrnehmen zu können.

■■ Die Rechte und Pflichten der JAV nach dem BPersVG, MBG S-H und 
PersVG MV

■■ Die Aufgaben der JAV
■■ Geschäftsführung, Geschäftsordnung und regelmäßige Sitzungen der JAV
■■ Freistellungsmöglichkeiten für die JAV-Arbeit
■■ Die Jugend- und Auszubildendenversammlung
■■ Die Zusammenarbeit mit dem Personalrat

■■ Seminartermin:
16.04. – 20.04.	 Bad Segeberg	 Nord 161/12
20.08. – 24.08.	 Banzkow	 Nord 224/12

Kosten: 395,00 e Seminargebühr zzgl. der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung

Freistellung: § 62 / 46 (6) BPersVG/ 37 (1) MBG S.-H.,  
§ 53 (3) / 39 (1) PersVG M.-V.
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ver.di Nord Die DAI e.V. stellt sich vor.

DAI e.V. Die Diakonische Arbeitnehmerinnen Initiative e.V. ist ein Verein zur Förderung 
der Bildung der Kirchlich-Diakonischen Betriebsräte, den Mitarbeitervertretun-
gen.

Die kirchliche Variante der Betriebsratsarbeit kennt per Gesetz den Zusammen-
schluss aller Mitarbeitervertretungen eines gliedkirchlichen Diakonischen Wer-
kes: Die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen oder kurz AG-MAV. 
Diese haben unter anderem die Aufgabe, die MAVen vor Ort zu beraten und 
fortzubilden. Die AG-MAVen Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich 
hierzu zusammengetan und den Verein DAI e.V. zur Kostenabwicklung der 
Seminare gegründet. Der Verein hat seine Geschäftsstelle in Lübeck in der 
Beckergrube 38 -52, im Possehlhaus. 

Ansprechpartnerin ist Corinna Kolb, Tel: 0451-404093.

Der Verein und die AG-MAV kooperieren eng mit ver.di und dem ver.di-Forum 
Nord e.V.. 

Inhaltlich wollen sie keine Konkurrenz zur gewerkschaftlichen Seminarangebo-
ten sein, deshalb beschränkt sich die AG-MAV auf die kirchenspezifischen 
Seminare, also kirchliches Mitbestimmungsrecht, kirchliches Arbeitsvertrags-
recht und spezifische Arbeitsrechtsfragen.

Als Referenten bieten wir sowohl professionelle Bildungsreferenten wie auch 
Praktiker aus der MAV-Arbeit auf.

Termine 2012 Seminare der AG-MAV Hamburg und AG-MAV Schleswig-
Holstein durchgeführt von der Diakonischen Arbeitnehmerinneninitiative 
e.V.

Seminar 1: 	 06.02. – 08.02.2012,  
	 Ausschuss für Wirtschaftsfragen, § 23a MVG,
Ort: 	 ver.di Bildungsstätte, Adolph-Kummernuss-Haus, 		
	 Undeloh, 
Referent: 	 Gerald Fuhlendorf, Hamburg, 
Kosten: 	 Seminargebühren: 250,00 € 
	 plus Unterkunft und Verpflegung: 300,00 €,
Anmeldeschluss: 	 20.12.2011

Seminar 2: 	 08.02. – 10.02.2012,  
	 Mitarbeitervertretungsrecht, MVG II, 	  
	 Personelle Angelegenheiten.
Ort: 	 ver.di Bildungsstätte, Adolph-Kummernuss-Haus, 		
	 Undeloh,
Referenten: 	 Silke Huneke, Wolfgang Werner, Hamburg, 
Kosten: 	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung: 300,00 €,
Anmeldeschluss: 	 20.12.2011



161

Die DAI e.V. stellt sich vor.

Seminar 3: 	 19.03. – 21.03.2012,  
	 Arbeitsrecht und kirchliche Besonderheiten kompakt,
Ort: 	 Bildungszentrum der Deutschen Rentenversicherung, 	
	 Reinfeld,
Referentin: 	 Silke Huneke, Hamburg, 
Kosten: 	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung; 250,00 €,
Anmeldeschluss: 	 06.02.2012

Seminar 4: 	 18.04. – 20.04.2012, EDV und Datenschutz
Ort: 	 Elsa Brändström Haus, Hamburg-Blankenese,
Referent: 	 Gerald Fuhlendorf, Hamburg, 
Kosten: 	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Verpflegung und Tagessatz: 180,00 €, 
Anmeldeschluss: 	 05.03.2012

Seminar 5: 	 09.05. – 11.05.2012,  
	 Einführung in das Mitarbeitervertretungsrecht, MVG 
Ort: 	 Bildungszentrum der Deutschen Rentenversicherung, 	
	 Reinfeld,
Referenten: 	 Wolfgang Werner, Walter Stahl, Hamburg,
Kosten:	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung; 250,00 €,
Anmeldeschluss: 	 26.03.2012

Seminar 6: 	 06.06. – 08.06.2012,  
	 Der Kirchliche Tarifvertrag – KTD,
Ort: 	 Bildungszentrum der Deutschen Rentenversicherung, 	
	 Reinfeld,
Referenten: 	 Jens Strampfer, Peter Wirsbien, Hamburg,  
	 St. Peter-Ording, 
Kosten:	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung; 250,00 €, 
Anmeldeschluss: 	 23.04.2012

Seminar 7: 	 27.06 – 29.06.2012,  
	 Mitarbeitervertretungsrecht, MVG II,  
	 Personelle Angelegenheiten.
Ort: 	 Elsa Brändström Haus, Hamburg-Blankenese,
Referenten: 	 Wolfgang Werner, Walter Stahl, Hamburg,
Kosten:	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Verpflegung und Tagessatz: 180,00 €, 
Anmeldeschluss: 	 14.05.2012
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Seminar 8: 	 20.08. – 22.08.2012,  
	 Von der Reaktion zur Aktion, MVG III
Ort: 	 Bildungszentrum der Deutschen Rentenversicherung, 	
	 Reinfeld,
Referenten: 	 Silke Huneke, Jens Strampfer, Hamburg, 
Kosten:	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung; 250,00 €,
Anmeldeschluss: 	 06.08.2012

Seminar 9: 	 27.08. – 29.08.2012, Der Kirchliche Tarifvertrag – KTD,
Ort: 	 ver.di Bildungsstätte, Adolph-Kummernuss-Haus, Undeloh,
Referenten: 	 Jens Strampfer, Peter Wirsbien,  
	 Hamburg, St. Peter-Ording,
Kosten: 	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung: 300,00 €,
Anmeldeschluss: 	 12.07.2011

Seminar 10: 	 29.08. -31.08.2012,  
	 Die Arbeitsvertragsrichtlinien, AVR der Diakonie,
Ort: 	 ver.di Bildungsstätte, Adolph-Kummernuss-Haus, Undeloh,
Referenten: 	 Silke Huneke, Hans-Jürgen Piest, Hamburg, Lübeck
Kosten: 	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung: 300,00 €,
Anmeldeschluss: 	 12.07.2012

Seminar 11: 	 05.09. – 07.09.2012, Mitarbeitervertretungsrecht, MVG II, 	
	 Personelle Angelegenheiten.
Ort: 	 Bildungszentrum der Deutschen Rentenversicherung, 	
	 Reinfeld,
Referenten: 	 Wolfgang Werner, Jens Strampfer, Hamburg, 
Kosten:	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung; 250,00 €,
Anmeldeschluss: 	 30.07.2012

Seminar 12: 	 19.11. – 21.11.2012,  
	 Mitarbeitervertretungsrecht, MVG II,  
	 Personelle Angelegenheiten.
Ort: 	 ver.di Bildungsstätte, Adolph-Kummernuss-Haus, Undeloh,
Referenten: 	 Walter Stahl, Wolfgang Werner, Hamburg, 
Kosten: 	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung: 300,00 €,
Anmeldeschluss: 	 20.12.2011

Seminar 13: 	 21.11. – 23.11.2012,  
	 Von der Reaktion zur Aktion, MVG III
Ort: 	 ver.di Bildungsstätte, Adolph-Kummernuss-Haus, Undeloh,
Referenten: 	 Silke Huneke, Jens Strampfer, Hamburg, 
Kosten: 	 Seminargebühren: 250,00 €  
	 plus Unterkunft und Verpflegung: 300,00 €,
Anmeldeschluss: 	 20.12.2011

Die DAI e.V. stellt sich vor.

DAI e.V.
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Arbeit und Leben Schleswig-Holstein e.V.

Bildungsangebote 2012

Die Landesarbeitsgemeinschaft ARBEIT und LEBEN Schleswig.Holstein e.V. 
befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess.

Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Bildungsprogramms 2012 von 
ver.di Nord konnte noch kein aktuelles Programm erstellt werden.

Alle Interessentinnen und Interessenten, die sich einen Überblick über die Bil-
dungsangebote 2012 von ARBEIT und LEBEN Schleswig-Holstein e. V. machen 
möchtenverweisen wir auf unsere Internetseite:

www.arbeitundleben-sh.de

bzw. auf unsere Postadresse:

ARBEIT und LEBEN SH	 Aussenbüro Hamburg

Legienstr. 22		  Besenbinderhof 60

24103 KIEL		  20097 HAMBURG

Telf. O431 – 51951666	 Telf.: 040 - 2858630

Fax.: 0431 – 51951777	 FAX.:040 – 2858632

Unsere Mail - Adresse:

bildung.sh.arbeitundleben@t-online.de
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Bildungsangebote von der LAG Arbeit und Leben e.V. 

Mecklenburg-Vorpommern 2011

Frauenseminare

Seminarreihe Frauengeschichte(n):

Die Seminare setzen die Seminarreihe, die im November 2001 unter dem Titel: 

„Eure Geschichte – Unsere Geschichte, Ost- und West-Frauengeschichte(n)“ 
begann mit Themen aus Politik, Gesellschaft, Geschichte, Kultur und Literatur 
fort 

Christa Wolf

Im Rahmen des Seminars werden wir uns mit der Biographie der Schriftstellerin 
befassen, mit ihrem Werk und den Kontroversen um ihre Person auseinander-
setzen können. 

Termin: 	 09. bis 11. März 2012

Ort: 	 Grundtvighaus in Sassnitz auf Rügen

TN-Beitrag: 120,00 e

Künstlerinnen 

Im Mittelpunkt werden Biographien und Werke von Frauen aus Ost und West 
stehen, die in Kunst und Politik eine hervorragende Rolle gespielt haben. In der 
Aussprache und Reflektion werden historische und gesellschaftliche Inhalte und 
Konfliktbereiche in ihrer jeweiligen Epoche betrachtet und diskutiert werden 
können. In den Diskussionen kann geprüft werden, inwieweit Erfahrungen 
und Lebenswege dieser Frauen, ihr Umgang mit Politik und Gesellschaft für 
Frauen heute nutzbar ist. 

Termin:	 5. Juli bis 10. Juli 2012

Ort: 		 Sassnitz /Rügen

TN-Beitrag: 	 ca. 120,00 e
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Weitere Seminarangebote:

EU-Seminar in Brüssel

Europäische Sicherheits- und Sozialpolitik

Zunehmend finden die sozialen und politischen Weichenstellungen nicht mehr 
auf nationaler sondern auf europäischer Ebene statt. 

■■ Wie funktioniert die Europäische Union? Wie sind die Aufgaben verteilt 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Ministerrat und der 
Europäischen Kommission? 

■■ Wer gestaltet bzw. nimmt Einfluss auf die Sozial- und Sicherheitspolitik in 
der EU?

■■ Was macht die NATO und welche Aufgaben und Möglichkeiten zur 
Friedenssicherung hat die UNO?

■■ Wie sind die Länder und die Gewerkschaften in Brüssel vertreten und wie 
definieren sie ihren Arbeitsauftrag?

Diese und andere Fragen sollen während des Seminars in Brüssel beantwortet 
werden. 

Termin:	 Oktober/November 2012 
			  (in Abhängigkeit der Sitzung Parlament

Siehe auch Seite 51

Ort: 		 Brüssel 

TN-Beitrag: ca. 250,00 e

NS-Geschichte und jüdisches Berlin

Die Veranstaltung trägt den Titel „NS-Geschichte und jüdisches Berlin“. Durch 
dieses Doppelthema soll eine zu starke Fokussierung auf die Ereignisse der 
Jahre 33-45 vermieden werden. Authentische Orte des Leidens stehen eher 
im Hintergrund. Stattdessen rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie sich die 
Täter und Opfer unter den Bedingungen der NS-Diktatur verhielten, bevor es 
ab 1941/42 für das Handeln scheinbar bzw. defacto keine Optionen mehr gab. 
Die Wannsee-Konferenz als Schwerpunkt und thematischer Höhepunkt in der 
Mitte des Seminars bildet ereignisgeschichtlich dementsprechend den äußeren 
Bezugspunkt. Ein weiterer thematischer Rahmen soll in Berlin mit dem Thema 
Demokratie gesetzt werden, um über das Verstehen der Problematik der ersten 
deutschen Demokratie in der Weimarer Republik und ihrer Demontage Fragen 
an unsere heutige Demokratie und an uns als ihre Subjekte zu stellen.

Termin:	 Ende Juni/Anfang Juli 2012

Ort: 	 Berlin

TN-Beitrag:	 ca. 200 e
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Europa der BürgerInnen und Bürgerinitiativen - Seminarreihe

Europa ist scheinbar für viele weit entfernt. Dabei engagieren sich heutzutage 
viele Menschen in regionalen und lokalen Bürgerinitiativen und nehmen so 
auch europäische Rechte wahr, die in der EU-Menschenrechtscharta aufgeführt 
werden. Elementare Rechte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit oder 
Vereinigungsfreiheit, die sich auch in Bürgerinitiativen äußern können, geben 
Gestaltungsspielraum. 

Möglichkeiten und aktuelle Fragen, die die Bürger und Bürgerinnen betreffen, 
können diskutiert und durch praktische Beispiele nachvollzogen werden.

Termin: 	 Mai 2012

Ort: 	 Verschiedene

Arbeit und Mitbestimmung

Junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wollen Zukunft und wollen 
aktiv sein. Du willst Herausforderungen meistern, aber weißt nicht, wie und 
ob du die Region verlassen musst, weil es keinen Job gibt oder schlicht die 
Zukunft ungewiß ist.

Wir können versuchen, herauszufinden, was Dich im Land halten kann, wer 
Dich in Deinen Anliegen unterstützen kann, auch an wen Du Dich wenden 
kannst.

Neben theoretischen Inputs wollen wir auch Expertengespräche vor Ort ins 
Programm nehmen.

Seminar für junge Arbeitnehmer/innen

BU M-V (wird beantragt).

Termin: 	 vorauss. April 2012

Ort: 	 Mölschow

Teilnahmebedingungen auf Anfrage

Arbeit und Leben LAG Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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female Professionals – Frauenpotenziale in Betrieben nutzen 
Demografischen Wandel gestalten

(Projekt des Bundesarbeitskreises Arbeit und Leben (Träger DGB und VHS)). 

Projektdurchführung für M-V: LAG Arbeit und Leben M-V e.V.

Das Projekt richtet sich an Frauen über 50 Jahre und unterstützt besonders 
klein- und mittelständische Unternehmen bei der Analyse, Förderung und 
Nutzung der Potenziale und Kompetenzen ihrer erfahrenen Mitarbeiterinnen. 
Zudem soll das eigene Kompetenzbewusstsein der Frauen gestärkt werden. Das 
Projekt läuft seit dem 01.09.2010 und ist bis zum 31.August 2013 angelegt.

Interessierte Frauen, Unternehmer/innen, Personalvertreter/innen sowie 
Betriebsräte in M-V können sich melden bei:

LAG Arbeit und Leben M-V e.V, Ansprechpartnerinnen:

Birte Rathsmann:	 Tel. 0385-6383296, rathsmann@arbeitundlebenmv.de 

Anngret Rüß:	 Tel. 0385-6383297, ruess@arbeitundlebenmv.de

LAG Arbeit und Leben, Dr.-Külz-Straße 18, 19053 Schwerin

Tel: 0385-6383290-293 oder info@arbeitundlebenmv.de sowie 

im Internet unter www.arbeitundlebenmv.de erhältlich.
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Muster für den Beschluss des Betriebsrates

Beschluss des Betriebsrats gem. § 37 Abs. 6 BetrVG:

Der Betriebsrat hat auf seiner Sitzung am .................................... beschlossen, 
das Betriebsratsmitglied ............................................................................... zur 
Teilnahme am Seminar ..........................................................................................
................................................., das vom ver.di-Forum Nord e.V. vom .................
............... bis zum ................................ 

in ………...................................... durchgeführt wird, zu entsenden.

Vorsorglich benennt der Betriebsrat das Betriebsratsmitglied ............................... 
als Ersatzteilnehmer(in).

Bei dem Seminar handelt es sich um eine Schulung gem. § 37 Abs. 6 BetrVG. 
Diese Schulung ist für die Arbeit des Betriebsrates erforderlich.

Muster für den Beschluss des Personalrates

2. Beschluss des Personalrats	 gem. § 37 Abs. 1  MBG S.-H. oder

	 gem. § 39 Abs. 1 PersVG M-V oder

	 gem. § 46 Abs. 6 BPersVG

Der Personalrat hat auf seiner Sitzung am .................................... beschlossen, 
das Personalratsmitglied ............................................................................... zur 
Teilnahme am Seminar .......................................................................................
...................................................., das vom ver.di-Forum Nord e.V. vom ..........
...................... bis zum ................................ in ………...................................... 
durchgeführt wird, zu entsenden.

Vorsorglich benennt der Personalrat das Personalratsmitglied ...............................
...................................................... als Ersatzteilnehmer(in).

Bei dem Seminar handelt es sich um eine Schulung gem. § 37 Abs. 1 MBG S.-H. 
(oder gem. § 39 Abs.  1 PersVG M-V  oder  gem. § 46 Abs. 6 BPersVG). Diese 
Schulung ist für die Arbeit des Personalrates erforderlich.

Musterschreibenver.di Nord
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Musterschreiben

Muster für die Mitteilung an den Arbeitgeber (Betriebsrat)

1. Mitteilung an den Arbeitgeber nach § 37 Abs. 6  BetrVG:

An die

Geschäftsleitung der Firma .......................................

Betr.:	 Entsendung eines Betriebsratsmitglieds zu einer  
	 Schulungsmaßnahme gem. § 37 Abs. 6 BetrVG

Der Betriebsrat hat bei seiner Sitzung am ............................................. den ord-
nungsgemäßen Beschluss gefasst, Frau/Herrn.................................................... 
als Betriebsratsmitglied zu dem Seminar  ..........................................................
................................................., das vom ver.di-Forum Nord e.V. durchgeführt 
wird, zu entsenden.

Das Seminar findet in der Zeit vom ............................... bis zum ......................in 
.................................................................................... statt. 

Bei der zeitlichen Lage wurden die betrieblichen Belange berücksichtigt.

Vorsorglich hat der Betriebsrat Frau/Herrn .........................................................als 
Ersatzteilnehmer(in) benannt.

Die Schulung ist für die Arbeit des Betriebsrates erforderlich. Die Inhalte des 
Seminars können dem beiliegenden Ausschreibungstext entnommen werden.

Gem. § 37 Abs. 6 i.V.m. § 40 BetrVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Frei-
stellung zu gewähren, das Gehalt fortzuzahlen und die gesamten Kosten des 
Seminars und die Reisekosten zu übernehmen.

.....................	 ...............................................................................
Ort, Datum	 Unterschrift der/s Betriebsratsvorsitzenden

	 bzw. der/s stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden

 



170

Musterschreibenver.di Nord

Muster für die Mitteilung an den Arbeitgeber (Personalrat)

2. Mitteilung an den Dienstherren/Arbeitgeber	

nach § 46 Abs. 6 BPersVG oder

nach § 39 Abs. 1 PersVG M-V	oder

nach § 37 Abs. 1 MBG S.-H.	

	

Betr.:	 Entsendung eines Personalratsmitglieds zu einer Schulungs- 
	 maßnahme gem. § 46 Abs. 6 BPersVG (oder  § 39 Abs. 1 PersVG  
	 M-V oder § 37 Abs. 1  MBG S.-H.)

Der Personalrat hat bei seiner Sitzung am ........................................den ord-
nungsgemäßen Beschluss gefasst, Frau/Herrn  ................................................. 
als Personalratsmitglied zu dem Seminar .......................................................
................................, das vom ver.di-Forum Nord e.V. durchgeführt wird, zu 
entsenden.

Das Seminar findet in der Zeit vom ............................... bis zum ...........................
in .................................................................................... statt. 

Bei der zeitlichen Lage wurden die dienstlichen Belange berücksichtigt.

Vorsorglich hat der Personalrat Frau/Herrn ............................................................
als Ersatzteilnehmer(in) benannt.

Die Schulung ist für die Arbeit des Personalrates erforderlich. Die Inhalte des 
Seminars können dem beiliegenden Ausschreibungstext entnommen werden.

Gem. § 46 Abs. 6 i.V.m. § 44 BPersVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Frei-
stellung zu gewähren, das Gehalt fortzuzahlen und die gesamten Kosten des 
Seminars  und die Reisekosten zu übernehmen 

oder	 Gem. § 39 Abs. 1 i.V.m. § 35 PersVG M-V ist der Arbeitgeber verpflichtet,  
	 die Freistellung zu gewähren, das Gehalt fortzuzahlen und die Kosten  
	 des Seminars zu übernehmen.

oder	 Gem. § 37 Abs. 1 i.V.m. § 34 MBG Schl.-H. ist der Arbeitgeber  
	 verpflichtet, die Freistellung zu gewähren, das Gehalt fortzuzahlen und  
	 die Kosten des Seminars zu übernehmen.

.....................	 ...............................................................................
Ort, Datum	 Unterschrift der/s Personalratsvorsitzenden

	 bzw. der/s stellvertretenden Personalratsvorsitzenden
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 	Freistellungsansprüche für die gesetzlichen  
	 Interessenvertretungen

Betriebsverfassungsgesetz:
Nach § 37 Abs. 6 des Betriebsverfassungsgesetzes sind Betriebsratsmitglieder 
von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes für die 
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen zu befreien, soweit 
diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit als Betriebsrat erforderlich sind. 
Das vermittelte Wissen muss einen unmittelbaren Bezug zur Betriebsratstätig-
keit haben, wobei es sich sowohl um Grundwissen als auch Spezialkenntnisse 
handeln kann ( BAG 19.07.1995 – 7 ABR 49 / 94 = BB 1995, 2380 = DB 
1995, 2378 ).

Um diese Möglichkeit der Freistellung zu beanspruchen, ist ein entsprechender 
Entsendungsbeschluss vor Besuch der Veranstaltung hinsichtlich der konkreten 
Schulung durch den Betriebsrat erforderlich ( BAG 08.03.2000 – 7 ABR 11 / 
98 ).

Die durch die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen sämtliche entstandenen 
Kosten ( Unterkunft, Seminargebühr, Reisekosten, Verpflegung ) sind nach § 
40 Abs. 1 BetrVG unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts vom Arbeitgeber zu 
tragen.

Dies gilt ebenfalls für Ersatzmitglieder des Betriebsrats, die häufig verhinderte 
Mitglieder des Betriebsrats vertreten ( BAG 14.12.1994 – 7 ABR 31 / 94 ). 
Häufig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Ersatzmitglieder über einen 
längeren Zeitraum regelmäßig an mindestens einem Viertel aller Betriebsrats-
sitzungen teilgenommen haben (ArbG Mannheim vom 19.01.2000 – 8 BV 
18 / 99 ).

Daneben hat jedes Betriebsratsmitglied nach § 37 Abs. 7 BetrVG Anspruch auf 
3 Wochen bezahlte Freistellung während der regelmäßigen Amtszeit für als 
geeignet anerkannte Veranstaltungen. Erstmals gewählte Betriebsratsmitglieder 
haben Anspruch auf insgesamt 4 Wochen Freistellung.

Diese Regelungen gelten nach § 65 Abs.1 BetrVG auch für Jugend- und Aus-
zubildendenvertrer/innen.

Bundespersonalvertretungsgesetz
Gemäß § 46 Abs. 6 Bundespersonalvertretungsgesetz sind Mitglieder von Per-
sonalvertretungen für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltun-
gen freizustellen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Personalrats-
tätigkeit erforderlich sind. Es kommt sowohl die Vermittlung von Kenntnissen 
in Grundschulungen als auch in Spezialschulungen in Betracht (BVerwG v. 
27.04.1979 – 6 P 45.78 - und BVerwG v. 25.06.1992 – 6 P29.90 -).

Um diese Freistellungsmöglichkeit in Anspruch zu nehmen, ist ein entsprechen-
der Entsendungsbeschluss nach § 37 BPersVG vor Besuch der Veranstaltung 
hinsichtlich der konkreten Schulung durch den Personalrat erforderlich.

Die durch die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen sämtliche entstandenen 
Kosten (Unterkunft, Seminargebühr, Reisekosten, Verpflegung) sind nach § 44 
Abs. 1 BPersVG unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes von der Dienststelle 
zu tragen.

Der Anspruch auf  Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen  gilt 

Regularien
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ebenfalls grundsätzlich für das erste, ggf. auch für weitere Ersatzmitglieder 
des Personalrats, weil diese für die Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des PR 
erforderlich sind (ähnlich OVG Brem v. 01.02.1991 – OVG PV-B1/91 -; BAG v. 
15.05.1986 – 6 ABR 64/83 – und v. 19.09.2001 – 7 ABR 32/00 -).

Daneben hat jedes Personalratsmitglied für als geeignet anerkannte Veran-
staltungen nach § 46 Abs. 7 BPersVG während seiner regelmäßigen Amtszeit 
Anspruch auf insgesamt 3 Wochen bezahlte Freistellung. Erstmals gewählte 
Personalratsmitglieder haben einen Anspruch auf 4 Wochen Freistellung.

Diese Regelungen gelten nach § 46 Abs. 6 BPersVG auch für Jugend- und 
Auszubildendenvertreter/innen.

Mitbestimmungsgesetz für Schleswig-Holstein
Seit dem 1.1.2011 gelten neue Regelungen im Mitbestimmungsgesetz für Schles-
wig-Holstein (MBG SH) zum Freistellungsanspruch der Personalratsmitglieder für 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen. Gemäß § 37 (1) MBG sind Mitglieder 
des Personalrates unter Fortzahlung der Bezüge und der Übernahme der Kosten 
für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen vom Dienst freizu-
stellen, soweit Kenntnisse vermittelt werden, die für die Tätigkeit des Personal-
rates erforderlich sind. Dem Personalrat wird hierfür ein Freistellungskontingent 
für seine Amtszeit zur Verfügung gestellt, dessen Höhe nach der Anzahl seiner 
Mitglieder gemäß §13 zu ermitteln ist; für jedes Mitglied ist ein Freistellungsan-
spruch von zehn Arbeitstagen und für Ersatzmitglieder jeder Wahlvorschlagsliste 
entsprechend der von dieser Liste gewählten Anzahl von Personalratsmitgliedern 
ein Freistellungsanspruch von fünf Arbeitstagen zu Grunde zu legen.

Nach § 37 (2) MBG ist unbeschadet des Anspruches, der sich aus § 37 (1) ergibt, 
eine weitere Freistellung unter Fortzahlung der Bezüge möglich: jedes Mitglied 
des Personalrates hat während seiner regelmäßigen Amtszeit zusätzlich Anspruch 
auf Freistellung vom Dienst unter Fortzahlung der Vergütung für insgesamt 10 
Arbeitstage zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, sofern 
diese von der Bundeszentrale für politische Bildung oder von der Landeszentrale 
für politische Bildung als für die Personalratsarbeit nützlich anerkannt sind. Ersatz-
mitglieder jeder Wahlvorschlagliste entsprechend der von dieser Liste gewählten 
Anzahl von Personalratsmitgliedern haben einen Anspruch auf Freistellung vom 
Dienst unter Fortzahlung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts für insgesamt 
fünf Arbeitstage. Eine Kostenübernahme durch die Dienststelle erfolgt nicht.

In § 37 (3) ist geregelt, dass Personalratsvorsitzende sowie deren Stellvertreter/
innen unter der Fortzahlung der Bezüge bis zu 5 Arbeitstage je Amtszeit Anspruch 
auf Teilnahme an einer Konferenz (der Gewerkschaft bzw. eines Berufsverbandes) 
der Personalräte haben. Eine Anrechnung auf die vorangegangenen Freistellungs-
möglichkeiten erfolgt nicht.

Für die Freistellung nach den Absätzen 1 – 3 ist ein Beschluss herbeizuführen 
(vergl. § 37 Abs. 4). Die genannten Freistellungsregelungen gelten auch für 
Jugend- und Ausbildungsvertretungen. Der Freistellungsanspruch nach dem 
Bildungsfreistellungs-  und Qualifizierungsgesetz für Schleswig-Holstein bleibt 
von den oben genannten Regelungen unberührt.

Personalvertretungsgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Seit dem 24. Februar 1993 ist das Personalvertretungsgesetz für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern in Kraft getreten.

Dieses Gesetz regelt die Interessenvertretung im Anwendungsbereich der 
Dienststellen des Landes, der Gemeinden, der Ämter, der Landkreise, der  
Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsämter sowie der der Aufsicht des 
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Landes unterstehenden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
ohne Gebietshoheit der rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts.

Gem. § 39(1) PersVG MV sind Mitglieder des Personalrates unter Fortzahlung der 
Bezüge und unter Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen während der ersten Amtszeit bis zu 25 Arbeitstage, 
im Übrigen bis zu 20 Arbeitstage je Amtszeit vom Dienst freizustellen, soweit 
diese Kenntnisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Personalrat erforderlich sind.

Ersatzmitglieder jeder Wahlvorschlagsliste – entsprechend der von dieser Liste 
gewählten Anzahl von Personalratsmitgliedern – können unter den gleichen 
Voraussetzungen bis zu 10 Arbeitstage freigestellt werden.

Nach § 39 (2) PersVG MV hat jedes Mitglied des Personalrates unbeschadet des 
Absatzes 1 während seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf Freistellung vom 
Dienst unter Fortzahlung der Bezüge für insgesamt 15 Arbeitstage zur Teilnah
me an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die von der Bundeszentrale für  
politische Bildung oder von der Landeszentrale für politische Bildung als für die 
Personalvertretung nützlich anerkannt sind.

Hinsichtlich der Zahl der teilnahmeberechtigten Ersatzmitglieder und des Umfangs 
der Freistellung gilt Absatz 1 entsprechend.

Für die Freistellung nach den Absätzen 1 und 2 ist ein Beschluss herbeizuführen 
(vergl. § 39 (3). Dieser ist der Dienststelle rechtzeitig bekannt zu geben.

Die genannten Freistellungsmöglichkeiten gelten auch für Jugend- und Ausbil-
dungsvertretungen.

Kirchliches Mitarbeitervertretungsrecht: 
Mitarbeitervertretungsgesetz für Nordelbische Kirche  
und Diakonisches Werk
Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben gemäß § 19 (3) MVG Anspruch 
auf Dienstbefreiung zur Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen, die für die 
Tätigkeit der MAV erforderliche Kenntnisse vermitteln. Um die Freistellung unter 
Kostenübernahme zu erreichen, ist ein Entsendungsbeschluss durch die Mitar-
beitervertretung erforderlich. Die durch die Teilnahme entstandenen Kosten sind 
von der Dienststelle zu tragen.

Rahmenverordnung für eine Mitarbeitervertretung  
der katholischen Kirche
Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben gemäß § 13 (10) MAVO Anspruch 
auf Arbeitsbefreiung von insgesamt 2 Wochen für die Teilnahme an Schulungs-
veranstaltungen, die Kenntnisse vermitteln, die für die Aufgabe und Tätigkeit 
der MAV erforderlich sind. Die Seminare müssen von dem Bistum oder dem 
Diözesencaritasverband als geeignet anerkannt worden sein. Um die Freistellung 
unter Kostenübernahme zu erreichen, ist ein Entsendungsbeschluss durch die 
Mitarbeitervertretung erforderlich. Die durch die Teilnahme entstandenen Kosten 
sind nach § 13 (11) MAVO vom Dienstgeber zu tragen.

Landesverordnung über die Freistellung ehrenamtlicher  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit und deren  
Befähigung
Gemäß § 1 dieser Verordnung ist Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der 
Jugendarbeit Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge zu gewähren.

Nähere Einzelheiten können beim Bezirksjugendsekretariat erfragt werden.
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Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch
Die Schwerbehindertenvertrauensleute haben nach § 96 (4) SGB IX Anspruch auf 
Dienstbefreiung ohne Minderung des Arbeitsentgelts bzw. der Dienstbezüge zur 
Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse 
vermitteln, die für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind. 
Die entstehenden Kosten sind nach § 96 (8) SGB IX vom Arbeitgeber zu tragen.

  Hinweise zur Dienst- und Arbeitsbefreiung

Freistellung unter Fortzahlung von Lohn/Gehalt bzw. Besoldung ist nach fol-
genden Vorschriften möglich:

Sonderurlaub

Verordnung über Sonderurlaub für Beamte und Richter im Bundesdienst vom 
18.08.1975 (BGBI. I. S. 902); Neufassung (BGBI. I. S. 2075) vom 18.11.1980; 
Neufassung vom 25. April 1997 (BGBI. I. S. 978); VMB I 1997 S. 161, gem. § 7 
Abs. 3 in Verbindung mit § 8; Neufassung durch die 4. Verordnung zur Ände-
rung mutterschutz- und urlaubsrechtlicher Vorschriften vom 17.07.2001 (BGBI. 
I. S. 1664); zuletzt geändert durch die Neufassung vom 11.11.2004 aufgrund 
des Artikels 7 Satz 1 der Fünften Verordnung zur Änderung mutterschutz- und 
urlaubsrechtlicher Vorschriften vom 09.11.2004 (BGBI. I. S. 2806).
Diese Freistellungsmöglichkeit sieht in der Regel 3 Arbeitstage, in besonders 
begründeten Ausnahmefällen 5 Arbeitstage im Urlaubsjahr nach § 7 Satz 1 Ziff. 
3 für förderungswürdige staatspolitische Bildungsveranstaltungen vor.
Für die Arbeiter/innen und Angestellten des Bundes gelten u.a. ähnliche Frei-
stellungsmöglichkeiten gemäß Rundschreiben des Bundesministers des Inneren 
vom 27.08.1997, (BGBI. S. 295).
Die Vorschriften werden auch in einigen Kommunalverwaltungen in Schleswig-
Holstein angewandt.
Regelung von Grundsatzfragen der Fortbildung für Beamte, Richter und Arbeit-
nehmer des Landes Schleswig-Holstein vom 25.7.1978 (Amtsblatt Schleswig-
Holstein S. 497):
Für allgemeine staatsbürgerliche Bildungsveranstaltungen bis zu 2 Arbeitstagen 
in einem Jahr und bis zu 5 Tagen in zwei Jahren, wenn für die andere Hälfte der 
Dienstbefreiung Urlaub in Anspruch genommen wird.
Gesetz über Sonderurlaub für ehrenamtliche Mitarbeiter in der außerschulischen 
Jugendbildung vom 25.7.1977 (GVBI. Schl. – Holst. S. 190) bis zu 12 Arbeitsta-
gen im Jahr (ohne Fortzahlung von Lohn/Gehalt bzw. Besoldung).

Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz (BfQG) für das Land 
Schleswig-Holstein

Seit dem 1.7.1990 hat das Land Schleswig-Holstein ein Bildungsfreistellungsge-
setz. Danach können alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie alle Aus-
zubildenden, die überwiegend in Schleswig-Holstein arbeiten, unter Fortzahlung 
der Vergütung an mindestens 5 Arbeitstagen (bzw. 6 bei Wechselschichtarbeit 
oder wenn an mehr als 6 Tagen in der Woche gearbeitet wird) freigestellt werden.

Wer Genaueres über das BfQG wissen möchte, sollte sich an die Bezirksverwal-
tungen bzw. an die Landesbezirksverwaltung Nord wenden und dort die Bro-
schüre „Wir haben 5 Tage Bildungsurlaub“ anfordern, die kostenlos erhältlich ist.
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Bildungsurlaub

Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz vom 16.1.1974 (GVBI.S.6/74)

Nach dem Hamburgischen Bildungsurlaubsgesetz können alle Arbeiter/innen 
und Angestellten sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, deren 
Arbeitsverhältnisse ihren Schwerpunkt in Hamburg haben, einen Anspruch von 
10 Arbeitstagen innerhalb von 2 Kalenderjahren geltend machen.

Bildungsfreistellungsgesetz des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern (BfG M-V)

Mit Wirkung vom 17. Mai 2001 haben alle Beschäftigten und ehrenamtlich 
Tätige in Mecklenburg-Vorpommern einen Rechtsanspruch auf Freistellung zur 
Teilnahme an anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen bei Fortzahlung ihrer 
Löhne und Gehälter.

Anspruch haben:
■■ Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnisse ihren Schwerpunkt in 

Mecklenburg-Vorpommern haben.
■■ Ehrenamtlich Tätige, soweit die Teilnahme an 

Weiterbildungsveranstaltungen zur Wahrnehmung von Ehrenämtern 
qualifiziert.

■■ Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, von Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, Vereinigungen, Einrichtungen 
– allerdings nur für die Teilnahme an gesellschaftspolitischen 
Weiterbildungsveranstaltungen und an Veranstaltungen, die zur 
Wahrnehmung von Ehrenämtern qualifizieren.

■■ Auszubildende, ebenfalls nur für die Teilnahme an gesellschaftspolitischen 
Veranstaltungen und an Veranstaltungen, die zur Wahrnehmung von 
Ehrenämtern qualifizieren und einmalig für die gesamte Dauer des 
Ausbildungsverhältnisses.

Der Rechtsanspruch auf Freistellung entsteht erst nach 6- monatigem Bestehen 
des Arbeitsverhältnisses; für Beschäftigte, die unmittelbar zuvor ein Ausbildungs-
verhältnis bei dem selben Arbeitgeber abgeschlossen  haben, gilt der Beginn des 
Beschäftigungs- und nicht des Ausbildungsverhältnisses. Für Beschäftigte, die 
unmittelbar zuvor bereits ein Beschäftigungsverhältnis bei dem selben Arbeit-
geber abgeschlossen haben (also z.B. befristet Beschäftigte), gilt der Beginn des 
ersten Beschäftigungsverhältnisses.

Es besteht Anspruch auf fünf (bei Wechselschicht sechs) Arbeitstage innerhalb 
eines Kalenderjahres.

Das Verfahren:
■■ ca. 13 bis 14 Wochen vor der Bildungsfreistellung Anmeldung zum 

Seminar.
■■ Spätestens 10 Wochen vorher Erstattungsvoranfrage 

(Lohnkostenerstattung für den Arbeitgeber) einholen bei: 	
	 Landesamt für Gesundheit u. Soziales Mecklenburg-Vorpommern
	 z. Hd. Frau Knitter, Tel. 0381/1222954
	 Erich-Schlesinger-Str. 35
	 18059 Rostock
	 (http://www.weiterbildung-mv.de)
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Für die Erstattungsvoranfrage werden benötigt:
■■ Anmeldebestätigung
■■ Nachweis über die Höhe des Bruttoarbeitsentgelts

Spätestens 6 Wochen vor der Bildungsfreistellung erfolgt die schriftliche Mittei-
lung an den Arbeitgeber.� Bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der 
Freistellung muss der Arbeitgeber eine schriftliche Mitteilung machen, ob dem 
Antrag entsprochen wird oder betriebliche Gründe dem entgegen stehen.

Nach der Bildungsfreistellung muss der Beschäftigte eine Teilnahmebestätigung 
beim Arbeitgeber vorlegen.

Weil das gesamte Verfahren sehr bürokratisch und kompliziert ist, stehen wir 
gerne bei der Beantragung der Bildungsfreistellung zur Verfügung.

Weitere Informationen bei:
Ministerium für Arbeit und Bau, Schwerin, 
Tel.: 0385/588 39070 (Frau Jahn-Riedel)

  Allgemeine Hinweise
	Informationen über weitere Freistellungsansprüche aufgrund anderer gesetzli-

cher, tariflicher oder betrieblicher Regelungen bzw. Hilfen im Einzelfall sind durch  
unsere Bezirksverwaltungen bzw. durch das Bildungssekretariat des Landes-
bezirks zu erhalten.

	Soweit eine besondere Anerkennung der Seminare für die Freistellung erfor-
derlich ist, liegt diese vor. Sie wird entweder im Einladungsschreiben mitgeteilt 
oder die Bescheinigung kann auf Anforderung übersandt werden.

	TeilnehmerInnen, die Anspruch nach dem HmbBildUG haben, teilen dieses  
bitte bei der Antragstellung mit.

	Auch wenn die Dienststellen bzw. die Arbeitgeber die Seminarkosten nicht 
übernehmen, entstehen den Seminarteilnehmern und Teilnehmerinnen keine 
Kosten (wenn nicht ausdrücklich etwas anderes angemerkt ist). Die Fahrtkos-
ten (Deutsche Bahn AG 2. Klasse) werden dann erstattet.

	Schreibmaterial nicht vergessen!

  Hinweise zur Kinderbetreuung
	Bei einigen Seminaren besteht die Möglichkeit, Kinder mitzubringen. Die Kin-

der der SeminarteilnehmerInnen werden während des Seminarzeitraums in der 
Tagesstätte pädagogisch betreut. Der Name und das Alter des Kindes sind auf 
dem Anmeldeformular mit einzutragen. 

	Im Adolph-Kummernuss-Haus Undeloh kann generell für jedes Seminar eine 
Kinderbetreuung angeboten werden. Dies muss uns mindestens acht Wochen 
vor Seminarbeginn bekanntgegeben werden. 

	In der Regel sollen die Kinder in noch nicht schulpflichtigem Alter, aber min-
destens drei Jahre alt sein. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Absprache mit 
uns möglich.

	Die Kinder werden während der Seminarzeiten von ausgebildetem Personal 
betreut.

	Bitte bei der Anmeldung zu Seminaren mit Kinderbetreuung genaue Angaben 
machen
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Gesamtübersicht Seminare 2012

Januar

11.01. – 13.01. K 3. – Soziale und kommunikative Kompetenzen 91

12.01. Wahlvorstandsschulung nach dem BPersVG 75

13.02. – 15.02. Krankenrückkehrgespräche und BEM 146

16.01. – 20.01. Grundlagenseminar „ver.di EINS“ 10

16.01. – 20.01. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

16.01. – 20.01. Schwäche in Stärke verwandeln 21

16.01. Wahlvorstandsschulung nach dem BPersVG 75

18.01. – 20.01. K 1. – Führungskompetenz 91

20.02. – 22.02. Arbeitszeitkonten und Wertguthaben (Zeitwertkonten) 124

22.01. – 26.01. Fachbereich Verkehr (FB 11) 154

23.01. – 25.01. Die Geschäftsführung des Betriebsrates / Personalrates 92

23.01. – 27.01. ‚Arm trotz Arbeit‘ – sichere Lebensplanung  bei weiterem Sozialabbau 36

23.01. – 27.01. BR I – Einführung und Überblick 68

23.01. – 27.01. Mobbing geht uns alle an 22

23.01. – 27.01. Es geht auch ohne Zocken im Casino! 35

24.01. Wahlvorstandsschulung nach dem BPersVG 75

26.01. Arbeitsrechtliche- u. Mitbestimmungsfragen b. Alkoholerkrankungen 117

30.01. – 03.02. Rhetorik – freie Rede 23

30.01. – 03.02. Konfliktmanagement – Keine Zeit, keine Erfolge, keine Lust 24

30.01. – 03.02. Quo vadis Sozialstaat? 37

30.01. – 03.02. BR IV – Betriebliche Veränderungsprozesse 71

30.01. – 03.02. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

30.01. Wahlvorstandsschulung nach dem BPersVG 75

30.01. – 03.02. JAV: Grundlagenschulung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 156

Februar

Februar Seminar für die neu gewählten SelbstverwalterInnen FB 4 57

Februar VL-Seminar Agentur für Arbeit Kiel FB 4 57

06.02. – 08.02. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein Grundlagenseminar (Modul I) 78

06.02. – 10.02. Verhandlungsführung in der Betriebs-/ Personalratsarbeit 100

09.02. Wahlvorstandsschulung nach dem BPersVG 75

13.02. – 15.02. Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten VL Eins FB 10 57

13.02. – 15.02. Krankenrückkehrgespräche 146

13.02. – 17.02. Grundlagenseminar für Schwerbehindertenvertretungen (SBV I) 88

15.02. Wahlvorstandsschulung nach dem BPersVG 75

20.02. – 22.02. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein Aufbauseminar (Modul II) 79

20.02. – 22.02. Mediation Grundlagen: Verständigen statt Streiten 141

20.02. – 24.02. Arbeitszeitkonten und Wertguthaben 124

20.02. – 24.02. Arbeitsrecht I: Grundlagenseminar 109

20.02. – 24.02. Mit Erfolg für die BR- / PR-Arbeit argumentieren (1)  139

Datum	 Seminartitel		  Seite
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23.02. – 24.02. Die Gefährdungsbeurteilung 147

24.02. Konfliktberater/in in Organisationen Kick-off-Veranstaltung 137

27.02. – 29.02. Dienstplangestaltung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 125

27.02. Wahlvorstandsschulung nach dem BPersVG 75

27.02. – 29.02. K 2. – Managementkompetenz 91

27.02. – 29.02. Personalvertretungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 83

27.02. – 02.03. BR IV – Betriebliche Veränderungsprozesse 71

27.02. – 02.03. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

27.02 – 02.03. Arbeitsrecht im Krankenhaus 111

27.02 – 02.03. Grundlagenseminar „ver.di ZWEI“ 11

März

05.03. – 06.03. Protokollführung 95

05.03. – 07.03. „Vertrauensleute DREI“ – VL und VL Leitungen 15

09.03. Erst die Arbeit und dann die große Freiheit?! 38

12.03. – 16.03. Betriebsgruppenseminare (BeGS) 17

12.03. – 14.03. Tarifrecht für Betriebs- und Personalräte TVöD / TV-L - 98

12.03. – 14.03. Mobbing – Grundlagenseminar für die Interessenvertretung 143

12.03. – 16.03. BR I – Einführung und Überblick 68

12.03. – 16.03. Befristete Arbeitsverhältnisse, Fremdpersonaleinsatz 103

14.03. – 16.03. Einführung in den Arbeits- und Gesundheitsschutz 148

15.03. Sozialreformen treiben Deutschland in die Armut 39

16.03. – 18.03. Erzähl doch mal! Biografie-Arbeit 25

16.03. – 18.03. Frauen, Männer und Einparken?! – ein Workshop zum Thema Gender 52

19.03. Arbeitsrecht für ArbeitnehmerInnen 26

19.03. – 20.03. Alkohol und Sucht in der Arbeitswelt 149

19.03. – 21.03. „Kein Ende in Sicht“ – Flexible Arbeitszeiten in der Praxis 128

19.03. – 21.03. „Wenn Leistungsverdichtung krank macht…“ 150

19.03. – 21.03. Frauen 53

19.03. – 23.03. Arbeitsrecht II: Aufbauseminar 110

19.03. – 23.03. Wirtschaftsausschuss – Grundlagenseminar 134

19.03. – 23.03. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

19.03. – 23.03. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

19.03. – 21.03. Fehler vermeiden in der Betriebsratsarbeit 72

19.03. – 21.03. Informationsarbeit im Betriebsrat und Personalrat– Grundlagenseminar 96

20.03. – 23.03. Betriebsvereinbarungen formulieren, verhandeln und abschließen 99

21.03 – 23.03. Auffrischung und Vertiefung / Betriebsverfassungs- u. Individualarbeitsrecht 73

22.03. Sozialreformen treiben Deutschland in die Armut 39

26.03. – 28.03. „Vertrauensleute Zwei” – Das ist mein gutes Recht... 14

26.03. – 28.03. Veränderungen im Betrieb mitgestalten 97
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28.03. Arbeitszeit im ÖPNV  – Fahrpersonalrecht 127

28.03. – 30.03. Konfliktberater/in in Organisationen  Modul 1 137

28.03. – 30.03. Der erfolgreiche Arbeitsschutzausschuss 151

29.03. – 30.03. Arbeitszeitkonferenz  123

April

April „Aus Angst mach Mut“ Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten FB 12 57

02.04. – 04.04. K 3. – Soziale und kommunikative Kompetenzen 91

11.04. – 13.04. Das Arbeitszeitrecht Mitbestimmung des Betriebsrates in der Praxis 129

16.04. – 17.04. Arbeitnehmerhaftung 120

16.04. – 20.04. Betriebsgruppenseminare (BeGS) 17

16.04. – 20.04. Hartz und die Folgen: Aufbauseminar 40

16.04. – 20.04. BR I – Einführung und Überblick 68

16.04. – 20.04. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

16.04. – 20.04. Arbeit im Wirtschaftsausschuss – Aufbauseminar 135

16.04. – 20.04. JAV: Grundlagenschulung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 156

16.04. – 20.04. JAV I: Grundlagenschulung nach dem BetrVG, MBG SH und PersVG 159

19.04. Rechtliche Grundlagen des betrieblichen Eingliederungsmanagements 122

23.04. – 27.04. Arbeitsrecht I: Grundlagenseminar 109

23.04. – 24.04. Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) 118

23.04. – 25.04. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein Grundlagenseminar (Modul I) 78

23.04. – 27.04. BR IV – Betriebliche Veränderungsprozesse 71

23.04. – 27.04. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

30.04. – 04.05. Rhetorik spezial: Dem Chef die Stirn bieten…. 27

Mai

Mai/Juni Betriebsgruppenseminar Deutsche Rentenversicherung Bund, 57

07.05. Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst 130

07.05. – 09.05. Betriebswirtschaftliches Grundwissen für Betriebsräte 133

07.05. – 09.05. Abmahnung, ordentliche und außerordentliche Kündigung 115

07.05. – 09.05. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein Aufbauseminar (Modul II) 79

07.05. – 11.05. BR I – Einführung und Überblick 68

07.05. – 11.05. JAV II: Aufbauschulung für JAV-Mitglieder nach dem BetrVG 157

07.05. – 11.05. Dem Stress die rote Karte –  Stressbewältigung für Beruf und Alltag 28

07.05. – 11.05. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

07.05. – 11.05. Schwerbehindertenrecht:  Aufbauseminar (SBV II) 89

07.05. – 11.05. Mit Erfolg für die BR- / PR-Arbeit argumentieren (1)  139

07.05. – 11.05. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

07.05. – 11.05. Diskussions- und Verhandlungsführung 29

10.05. – 11.05. Betriebliche Gesundheitsförderung 152
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11.05. – 13.05. Neue Wege in der Frauenarbeit 53

13.05. – 19.05. Konzentrationslager Auschwitz  41

14.05. – 16.05. Fehler vermeiden in der Personalratsarbeit 86

14.05. – 15.05. Burn-out-Prävention im Betrieb 153

21.05. – 25.05. „Mehr Demokratie wagen“ 42

21.05. Die Zuständigkeiten von ÖPR / GPR / HPR 87

21.05. – 23.05. Konfliktberater/in in Organisationen  Modul 2 137

30.05. – 01.06. „Vertrauensleute Eins“ – Grundlagen und Handlungsmöglichkeiten 13

Juni

01.06. – 03.06. Erlebnistage für Väter und Kinder:  Kraftvoll leben – wie Väter navigieren 44

04.06. – 05.06. Die Mitbestimmung des Betriebsrates bei Leiharbeit 101

04.06. – 06.06. Rechtswirksames Formulieren in der betriebsrätlichen Praxis 121

04.06. – 06.06. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein Aufbauseminar (Modul III) 80

04.06. – 08.06. Mit Erfolg für die BR- / PR-Arbeit argumentieren (2)  – Rhetorik Aufbau – 140

04.06. – 08.06. AV: Grundlagenschulung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 158

04.06. – 06.06. Personalvertretungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern Modul 1 83

04.06. – 08.06. Kommunikationsworkshop 30

04.06. – 08.06. BR IV – Betriebliche Veränderungsprozesse 71

04.06. – 08.06. BR I – Einführung und Überblick 68

05.06. – 07.06. Weiter arbeiten oder vorzeitig in Rente gehen? 93

08.06. – 10.06. „Orient und Okzident – sind nicht mehr zu trennen“ 43

11.06. – 13.06. Fehler vermeiden in der Betriebsratsarbeit – 72

11.06. – 15.06. Bundespersonalvertretungsgesetz I: Einführung und Überblick 76

11.06. – 12.06. Protokollführung 95

11.06. – 13.06. Mediation Grundlagen: Verständigen statt Streiten 141

11.06. – 13.06. Aktuelle Rechtsprechung zu Arbeitszeitfragen 131

11.06. – 15.06. Arbeitsrecht II: Aufbauseminar 110

13.06. – 14.06. 7. Gesundheitsschutzkonferenz ver.di Nord 145

18.06. Wahlvorstand JAV BetrVG 155

18.06. – 20.06. Konfliktberater/in in Organisationen Modul 3 137

18.06. – 22.06. Betriebsgruppenseminare (BeGS) II 18

18.06. – 22.06. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

18.06. – 22.06. Arbeitsrecht I: Grundlagenseminar 109

18.06. – 22.06. Wirtschaftsausschuss – Grundlagenseminar 134

25.06. – 29.06. Methodik und Didaktik der Erwachsenenbildung 54

26.06. – 27.06. Betriebs- und Personalversammlungen erfolgreich gestalten 102

Datum	 Seminartitel		  Seite
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Juli

02.07. – 06.07. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

02.07. – 04.07. Gesamtbetriebsrat – Zuständigkeit, Aufgabenfelder 74

16.07. – 20.07. Globalisierung mit menschlichem Gesicht?! 45

23.07. Wahlvorstand JAV BetrVG 155

30.07. – 01.08. Die Geschäftsführung des Betriebsrates / Personalrates 92

August

05.08. – 10.08. NS-Geschichte und Rechtsextremismus heute 46

06.08. Konfliktberater/in in Organisationen Kick-off-Veranstaltung 138

06.08. Wahlvorstand JAV BetrVG 155

06.08. – 10.08. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

06.08. – 08.08. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein Grundlagenseminar (Modul I) 78

06.08. – 08.08. Eingruppierungssystematik BAT und Überleitung in den TVöD 104

13.08. – 17.08. BR I – Einführung und Überblick 68

13.08. – 15.08. Personalvertretungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern Modul II  84

13.08. – 15.08. Arbeitnehmerüberwachung ohne Grenzen? 119

15.08. – 17.08. Krankheit im Arbeitsverhältnis 94

20.08. Wahlvorstand JAV BetrVG 155

20.08. – 22.08. „Vertrauensleute DREI“ – VL und VL Leitungen 15

20.08. – 24.08. BR IV – Betriebliche Veränderungsprozesse 71

20.08. – 22.08. Mobbing – Grundlagenseminar für die Interessenvertretung 143

20.08. – 24.08. Arbeitsrecht II: Aufbauseminar 110

20.08. – 24.08. Auch wir haben Kultur! Auch wir haben Geschichte! 47

20.08. – 24.08. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

20.08. – 24.08. Bundespersonalvertretungsgesetz I: Einführung und Überblick 76

20.08. – 24.08. Informieren und Handeln 31

20.08. – 24.08. JAV I: Grundlagenschulung nach dem BetrVG, MBG SH und PersVG 159

27.08. – 31.08. Konfliktmanagement – Keine Zeit, keine Erfolge, keine Lust 24

27.08. – 29.08. BeamtInnenseminar 55

27.08. – 31.08. Verhandlungsführung in der Betriebs-/ Personalratsarbeit 100

27.08. – 31.08. Arbeitsrecht I: Grundlagenseminar 109

September

03.09. – 05.09. Auffrischung und Vertiefung / Betriebsverfassungs- u. Individualarbeitsrecht 73

03.09. – 05.09. Arbeitszeitkonten und Wertguthaben (Zeitwertkonten) 124

03.09. – 07.09. Schwerbehindertenvertretungen (SBV I) 88

03.09. – 07.09. Alternsgerechte Personalentwicklung 105

09.09. – 15.09. Buchenwald – Wider das Vergessen! Erlebte Geschichte 48

Datum	 Seminartitel		  Seite
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10.09. – 12.09. Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten VL Eins FB 10 57

10.09. – 12.09. „Wenn Leistungsverdichtung krank macht…“ 150

10.09. – 13.09. Betriebsvereinbarungen formulieren, verhandeln und abschließen 99

10.09. – 14.09. Bundespersonalvertretungsgesetz I: Einführung und Überblick 76

10.09. – 14.09. AV I: Grundlagenschulung für AV-Mitglieder nach dem BetrVG 158

10.09. – 14.09. Seminar für Seniorinnen und Senioren: „Arbeiten ohne Ende?!“ 49

10.09. – 14.09. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

10.09. – 14.09. Wirtschaftsausschuss – Grundlagenseminar 134

10.09. – 14.09. BR I – Einführung und Überblick 68

12.09. – 14.09. K 1. – Führungskompetenz 91

14.09. – 16.09. Konfliktberater/in in Organisationen  Modul 1 138

17.09. – 18.09. Befristete Beschäftigung und Teilzeitarbeit 118

17.09. – 18.09. Alkohol und Sucht in der Arbeitswelt 149

17.09. – 19.09. Dienstplangestaltung – Aufbau 126

17.09. – 19.09. Informationsarbeit im Betriebsrat und Personalrat– Grundlagenseminar 96

17.09. – 21.09. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

17.09. – 21.09. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

19.09. – 21.09. Der erfolgreiche Arbeitsschutzausschuss 151

24.09. – 25.09. Arbeitnehmerhaftung 120

24.09. – 28.09. AV II: Aufbauschulung für AV-Mitglieder nach dem BetrVG 158

24.09. – 28.09. Verfahren vor dem Arbeitsgericht 114

24.09. – 28.09. Arbeitsrecht I: Grundlagenseminar 109

24.09. – 28.09. BR IV – Betriebliche Veränderungsprozesse 71

24.09. – 28.09. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

24.09. – 28.09. Arbeit im Wirtschaftsausschuss – Aufbauseminar 135

24.09. – 28.09. Befristete Arbeitsverhältnisse, Fremdpersonaleinsatz 103

24.09. – 28.09. Mit Erfolg für die BR- / PR-Arbeit argumentieren (2)  – Rhetorik Aufbau – 140

Oktober

Oktober EU-Seminar in Brüssel 50

Oktober Vertrauensleuteseminar Agentur für Arbeit Bad Oldesloe FB 04 57

01.10. – 03.10. VL Eins für DTKS, BeG DTKS Nord FB 09 57

01.10. – 05.10. Werben für die eigene Sache – Kommunikationstraining 19

01.10. – 05.10. Stress am Arbeitsplatz 32

08.10. – 10.10. „Vertrauensleute VIER“ – Mitbestimmung im Betrieb 16

15.10. – 16.10. Die personenbedingte und die verhaltensbedingte Kündigung 116

15.10. – 17.10. Einführung in den Arbeits- und Gesundheitsschutz  148

15.10. – 17.10. Konstruktive Konfliktbearbeitung am Beispiel Mediation - 142

15.10. – 19.10. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

22.10. – 26.10. BR I – Einführung und Überblick 68

Datum	 Seminartitel		  Seite
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10.09. – 12.09. Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten VL Eins FB 10 57

10.09. – 12.09. „Wenn Leistungsverdichtung krank macht…“ 150

10.09. – 13.09. Betriebsvereinbarungen formulieren, verhandeln und abschließen 99

10.09. – 14.09. Bundespersonalvertretungsgesetz I: Einführung und Überblick 76

10.09. – 14.09. AV I: Grundlagenschulung für AV-Mitglieder nach dem BetrVG 158

10.09. – 14.09. Seminar für Seniorinnen und Senioren: „Arbeiten ohne Ende?!“ 49

10.09. – 14.09. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

10.09. – 14.09. Wirtschaftsausschuss – Grundlagenseminar 134

10.09. – 14.09. BR I – Einführung und Überblick 68

12.09. – 14.09. K 1. – Führungskompetenz 91

14.09. – 16.09. Konfliktberater/in in Organisationen  Modul 1 138

17.09. – 18.09. Befristete Beschäftigung und Teilzeitarbeit 118

17.09. – 18.09. Alkohol und Sucht in der Arbeitswelt 149

17.09. – 19.09. Dienstplangestaltung – Aufbau 126

17.09. – 19.09. Informationsarbeit im Betriebsrat und Personalrat– Grundlagenseminar 96

17.09. – 21.09. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

17.09. – 21.09. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

19.09. – 21.09. Der erfolgreiche Arbeitsschutzausschuss 151

24.09. – 25.09. Arbeitnehmerhaftung 120

24.09. – 28.09. AV II: Aufbauschulung für AV-Mitglieder nach dem BetrVG 158

24.09. – 28.09. Verfahren vor dem Arbeitsgericht 114

24.09. – 28.09. Arbeitsrecht I: Grundlagenseminar 109

24.09. – 28.09. BR IV – Betriebliche Veränderungsprozesse 71

24.09. – 28.09. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

24.09. – 28.09. Arbeit im Wirtschaftsausschuss – Aufbauseminar 135

24.09. – 28.09. Befristete Arbeitsverhältnisse, Fremdpersonaleinsatz 103

24.09. – 28.09. Mit Erfolg für die BR- / PR-Arbeit argumentieren (2)  – Rhetorik Aufbau – 140

Oktober

Oktober EU-Seminar in Brüssel 50

Oktober Vertrauensleuteseminar Agentur für Arbeit Bad Oldesloe FB 04 57

01.10. – 03.10. VL Eins für DTKS, BeG DTKS Nord FB 09 57

01.10. – 05.10. Werben für die eigene Sache – Kommunikationstraining 19

01.10. – 05.10. Stress am Arbeitsplatz 32

08.10. – 10.10. „Vertrauensleute VIER“ – Mitbestimmung im Betrieb 16

15.10. – 16.10. Die personenbedingte und die verhaltensbedingte Kündigung 116

15.10. – 17.10. Einführung in den Arbeits- und Gesundheitsschutz  148

15.10. – 17.10. Konstruktive Konfliktbearbeitung am Beispiel Mediation - 142

15.10. – 19.10. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

22.10. – 26.10. BR I – Einführung und Überblick 68
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22.10. – 26.10. Bundespersonalvertretungsgesetz I: Einführung und Überblick 76

24.10. Aktuelle Rechtsprechung für Personalräte 113

24.10. – 26.10. Fehler vermeiden in der Betriebsratsarbeit 72

24.10. – 26.10. K 2. – Managementkompetenz 91

26.10. – 28.10. K 1. – Führungskompetenz 91

29.10. – 31.10. VL Eins für DTTS FB 09 57

29.10. – 02.11. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

29.10. – 30.10. Betriebs- und Personalversammlungen erfolgreich gestalten 102

29.10. – 02.11. BR IV – Betriebliche Veränderungsprozesse 71

29.10. – 31.10. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein Grundlagenseminar (Modul I) 78

29.10. – 30.10. „Ich muss heute länger machen ...“  132

29.10. – 31.10. „Vertrauensleute Eins“ – Grundlagen und Handlungsmöglichkeiten 13

29.10. – 30.10. Die Gefährdungsbeurteilung 147

29.10. – 02.11. Betriebsgruppenseminare (BeGS) 17

31.10. – 02.11. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein Aufbauseminar (Modul II) 79

November

05.11. – 06.11. Betriebe ohne Tarifverträge  106

05.11. – 07.11. Dienstvereinbarungen formulieren, verhandeln und abschließen 107

05.11. – 07.11. Konfliktberater/in in Organisationen  Modul 2 138

05.11. – 07.11. Fehler vermeiden in der Personalratsarbeit 86

05.11. – 09.11. Arbeitsrecht I: Grundlagen 109

05.11. – 09.11. Arbeit im Wirtschaftsausschuss – Aufbauseminar 135

05.11. – 09.11. Bundespersonalvertretungsgesetz I: Einführung und Überblick 76

07.11. – 09.11. Das Arbeitszeitrecht Mitbestimmung des Betriebsrates in der Praxis 129

12.11. – 14.11. Betriebswirtschaftliches Grundwissen für Betriebsräte 133

12.11. – 14.11. Krankenrückkehrgespräche 146

12.11. – 14.11. MBG SH: Veränderungsprozesse erkennen und begleiten 81

12.11. – 16.11. Grundlagenseminar „ver.di DREI“ 12

12.11. – 16.11. Schwerbehindertenrecht II 89

12.11. – 16.11. Erfolgreich verhandeln 33

15.11. Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst 131

19.11. „Betriebsrat oder Personalrat werden – wie geht das?“ 20

19.11. – 21.11. Personalvertretungsgesetz Mecklenburg–Vorpommern  85

19.11. – 20.11. Mobbing in der Praxis - Erleben und verstehen! 144

19.11. – 23.11. Arbeitsrecht II: Aufbauseminar 110

22.11. – 23.11. 2. Arbeitsrechts-Konferenz Nord 108

26.11. – 28.11. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein  (Modul III) 80

26.11. – 30.11. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

26.11. – 30.11. Geschäftsführung des Personalrates – Grundlagenseminar BPersVG 2 77
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26.11. – 30.11. Betriebsgruppenseminare (BeGS) 17

26.11. – 28.11. Grundsicherung für Arbeitsuchende – eine Einführung in das  SGB II 51

29.11. Aktuelle Rechtsprechung für Betriebsräte 112

Dezember

03.12. Wahlvorstandsschulung Personalvertretungsgesetz  
Mecklenburg-Vorpommern 82

03.12. – 04.12. Burn-out-Prävention im Betrieb 153

03.12. – 05.12. „Vertrauensleute Zwei” – Das ist mein gutes Recht... 14

03.12. – 07.12. BR I – Einführung und Überblick 68

03.12. – 07.12. Rhetorik Aufbauseminar –  Freie Rede/ Redestruktur/Redeverhalten 34

03.12. – 07.12. BR II – Personelle Angelegenheiten 69

03.12. – 05.12. Frauen 52

03.12. – 07.12. BR III – Soziale Angelegenheiten 70

04.12. Aktuelle Rechtsprechung für Betriebsräte 112

10.12. Wahlvorstandsschulung Personalvertretungsgesetz MV 82

10.12. – 12.12. K 3. – Soziale und kommunikative Kompetenzen 91

10.12. – 12.12. Konfliktberater/in in Organisationen Modul 3 138

10.12. – 14.12. JAV: Grundlagenschulung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 156

12.12. Wahlvorstandsschulung Personalvertretungsgesetz MV 82

14.12. – 16.12. K 3. – Soziale und kommunikative Kompetenzen 91

2013

07.01.2013 Wahlvorstandsschulung Personalvertretungsgesetz MV 82

14.01.2013 Wahlvorstandsschulung Personalvertretungsgesetz MV 82

21.01.2013 JAV: Grundlagenschulung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 156

23.01.2013 Wahlvorstandsschulung Personalvertretungsgesetz  MV 82

28.01.2013 AV II: Aufbauschulung für AV-Mitglieder nach dem BetrVG 158

28.01. – 
01.02.2013 BR I – Einführung und Überblick 68

30.01.2013 Wahlvorstandsschulung Personalvertretungsgesetz MV 82
18.02. – 
22.02.2013 BR II – Personelle Angelegenheiten 69

25.02. – 
01.03.2013 BR III – Soziale Angelegenheiten 70

18.02.2013 Wahlvorstandsschulung Personalvertretungsgesetz MV 82

04.03.2013 JAV: Grundlagenschulung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 156

18.03.2013 JAV: Aufbauschulung nach dem Betriebsverfassungsgesetz 157

18.03.2013 AV II: Aufbauschulung für AV-Mitglieder nach dem BetrVG 158

Datum	 Seminartitel		  Seite
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Und das sind die Anmeldebögen!

Bitte heraustrennen 
und vollständig ausgefüllt 
absenden.
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A
Anmeldung für arbeitgeberfinanzierte Seminare nach BetrVG (§ 37 Abs. 6) oder
MBG S-H (§ 37 Abs. 1) oder PersVG M.-V. (§ 39 Abs. 1) oder BPersVG (§ 46 Abs. 6) oder
SGB IX (§ 96 Abs. 4) oder MVG (§ 19/30) u. vglb. R.

Verbindliche Anmeldung zum Seminar

Seminartitel ________________________________________________________________________________

Nr. des Seminars ______________________

von _______________ bis ______________ in _________________________________________

Vor- und Zuname

________________________________________________________________________________

Privatanschrift

________________________________________________________________________________

Beschäftigt bei

________________________________________________________________________________

Firmenanschrift

________________________________________________________________________________

Telefon    Telefax    

_______________________________________________________________________________

eMail

________________________________________________________________________________

abweichende Rechnungsanschrift

________________________________________________________________________________

ver.di-Mitglied    ja �   nein � ver.di-Fachbereich ______________________________________

Übernachtung  ja �   nein � Anreise am Vortag gewünscht   ja �   nein �

Der ordnungsgemäße Beschluss des BR/PR/MAV wurde in der Sitzung am ______________________ 
gefasst und dem Arbeitgeber unter Hinweis der Kostenübernahme mitgeteilt.

Seminare des ver.di-Forum Nord e.V.

Nord / 1 2

Die obigen Angaben werden nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 28 Abs. 2 BDSG „zum Zwecke der Veranstaltungsorganisation und der weiteren Bildungsplanung des 
ver.di-Forums“ mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet. Bestimmungen zum Datenschutz werden selbstverständlich eingehalten.

Ort/Datum  Unterschrift

A
nm

el
du

ng
 f

ür
 a

rb
ei

tg
eb

er
fi

na
nz

ie
rt

e 
Se

m
in

ar
e

Anmeldung bitte abschicken an: ver.di-Forum Nord e.V.
Dänische Straße 3 – 9 · 24103 Kiel

Tel.: 0431/6608-128 · Fax: 0431/6608-111
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+ KOPIERVORLAGE ++ KOPIERVORLAGE ++ KOPIERVORLAGE ++ KOPIERVORLAGE 
+

NA
Anmeldung zu Seminaren des ver.di Bildungsreferates (nach § 37 Abs. 7 BetrVG oder
§ 37 Abs. 2 MBG S-H oder § 35 LPers VG M-V oder § 46 Abs. 7 BPersVG oder BFQG Sch.-Hol.
oder BFG M-V oder Sonderurlaub für Beamte/Bund, HambBUG)

Ich möchte an dem landesbezirklichen Seminar

Seminartitel _____________________________________________________________________

Nr. des Seminars ______________________

von __________________ bis __________________ in _______________________ teilnehmen.

Vor- und Zuname

__________________________________________________

geb. am ______________________ � männlich � weiblich

Straße: ____________________________________________

Postleitzahl/Wohnort:

________________________________________________________________________________

Telefon mit Vorwahl:          eMail

__________________________________________________

Ausgeübte Tätigkeit: 

__________________________________________________

Dienststelle/Betrieb:

__________________________________________________

in (Ort/Straße)

__________________________________________________

Beitragspfl. Einkommen: __________________ EUR monatl.

Gewerkschaftsbeitrag: ____________________ EUR monatl.

Eintritt in die ver.di am: ______________________________

vorher organisiert bei: _______________________________

seit: ________ ver.di-Fb: ________ ver.di-Bezirk: __________

Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft

Nord / 1 2

Ich habe meine Arbeits-
befreiung beantragt nach:
� § 37 Abs. 7 BetrVG
� § 37 Abs. 2 MBG S-H
� § 35 PersVG M-V
� § 46 Abs. 7 BPersVG
� BFQG Schl.-Hol.
� BFG M-V
� Sonderurlaub für Beamte
� HambBUG

Bitte ausfüllen:
Lohngruppe/-Stufe:
Vergütungsgruppe/-Stufe
Besoldungsgruppe/-Stufe

__________ /___________

Die obigen Angaben werden nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 
28 Abs. 2 BDSG „zum Zwecke der Veranstaltungsor-
ganisation und der weiteren Bildungsplanung der 
ver.di“ mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
gespeichert und verarbeitet. Bestimmungen zum 
Datenschutz werden selbstverständlich eingehalten.

Mir ist bekannt, dass mir bei kurzfristiger Seminarabsage oder unentschuldigtem 
Fernbleiben die Ausfallkosten in Rechnung gestellt werden können.

Ort/Datum  Unterschrift
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Anmeldung an:
ver.di Nord, Referat Schulung und Bildung, Hüxstr. 1, 23552 Lübeck

Tel. 0451/81 00-6 · Fax 0451/81 00-895

Status im Betrieb:
� ArbeiterIn
� Angestellte/r
� Azubi
� Beamter/Beamtin
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A
Anmeldung für arbeitgeberfinanzierte Seminare nach BetrVG (§ 37 Abs. 6) oder
MBG S-H (§ 37 Abs. 1) oder PersVG M.-V. (§ 39 Abs. 1) oder BPersVG (§ 46 Abs. 6) oder
SGB IX (§ 96 Abs. 4) oder MVG (§ 19/30) u. vglb. R.

Verbindliche Anmeldung zum Seminar

Seminartitel ________________________________________________________________________________

Nr. des Seminars ______________________

von _______________ bis ______________ in _________________________________________

Vor- und Zuname

________________________________________________________________________________

Privatanschrift

________________________________________________________________________________

Beschäftigt bei

________________________________________________________________________________

Firmenanschrift

________________________________________________________________________________

Telefon    Telefax    

_______________________________________________________________________________

eMail

________________________________________________________________________________

abweichende Rechnungsanschrift

________________________________________________________________________________

ver.di-Mitglied    ja �   nein � ver.di-Fachbereich ______________________________________

Übernachtung  ja �   nein � Anreise am Vortag gewünscht   ja �   nein �

Der ordnungsgemäße Beschluss des BR/PR/MAV wurde in der Sitzung am ______________________ 
gefasst und dem Arbeitgeber unter Hinweis der Kostenübernahme mitgeteilt.

Seminare des ver.di-Forum Nord e.V.

Nord / 1 2

Die obigen Angaben werden nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 28 Abs. 2 BDSG „zum Zwecke der Veranstaltungsorganisation und der weiteren Bildungsplanung des 
ver.di-Forums“ mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet. Bestimmungen zum Datenschutz werden selbstverständlich eingehalten.

Ort/Datum  Unterschrift

A
nm

el
du

ng
 f

ür
 a

rb
ei

tg
eb

er
fi

na
nz

ie
rt

e 
Se

m
in

ar
e

Anmeldung bitte abschicken an: ver.di-Forum Nord e.V.
Dänische Straße 3 – 9 · 24103 Kiel

Tel.: 0431/6608-128 · Fax: 0431/6608-111

+ KOPIERVORLAGE ++ KOPIERVORLAGE ++ KOPIERVORLAGE ++

NA
Anmeldung zu Seminaren des ver.di Bildungsreferates (nach § 37 Abs. 7 BetrVG oder
§ 37 Abs. 2 MBG S-H oder § 35 LPers VG M-V oder § 46 Abs. 7 BPersVG oder BFQG Sch.-Hol.
oder BFG M-V oder Sonderurlaub für Beamte/Bund, HambBUG)

Ich möchte an dem landesbezirklichen Seminar

Seminartitel _____________________________________________________________________

Nr. des Seminars ______________________

von __________________ bis __________________ in _______________________ teilnehmen.

Vor- und Zuname

__________________________________________________

geb. am ______________________ � männlich � weiblich

Straße: ____________________________________________

Postleitzahl/Wohnort:

________________________________________________________________________________

Telefon mit Vorwahl:          eMail

__________________________________________________

Ausgeübte Tätigkeit: 

__________________________________________________

Dienststelle/Betrieb:

__________________________________________________

in (Ort/Straße)

__________________________________________________

Beitragspfl. Einkommen: __________________ EUR monatl.

Gewerkschaftsbeitrag: ____________________ EUR monatl.

Eintritt in die ver.di am: ______________________________

vorher organisiert bei: _______________________________

seit: ________ ver.di-Fb: ________ ver.di-Bezirk: __________

Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft

Nord / 1 2

Ich habe meine Arbeits-
befreiung beantragt nach:
� § 37 Abs. 7 BetrVG
� § 37 Abs. 2 MBG S-H
� § 35 PersVG M-V
� § 46 Abs. 7 BPersVG
� BFQG Schl.-Hol.
� BFG M-V
� Sonderurlaub für Beamte
� HambBUG

Bitte ausfüllen:
Lohngruppe/-Stufe:
Vergütungsgruppe/-Stufe
Besoldungsgruppe/-Stufe

__________ /___________

Die obigen Angaben werden nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 
28 Abs. 2 BDSG „zum Zwecke der Veranstaltungsor-
ganisation und der weiteren Bildungsplanung der 
ver.di“ mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
gespeichert und verarbeitet. Bestimmungen zum 
Datenschutz werden selbstverständlich eingehalten.

Mir ist bekannt, dass mir bei kurzfristiger Seminarabsage oder unentschuldigtem 
Fernbleiben die Ausfallkosten in Rechnung gestellt werden können.

Ort/Datum  Unterschrift
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Anmeldung an:
ver.di Nord, Referat Schulung und Bildung, Hüxstr. 1, 23552 Lübeck

Tel. 0451/81 00-6 · Fax 0451/81 00-895

Status im Betrieb:
� ArbeiterIn
� Angestellte/r
� Azubi
� Beamter/Beamtin
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ver.di-Forum Nord e.V.

e-Mail-Verteiler

Liebe Betriebs- und Personalräte, liebe Interessierte,

neben unserem Jahresprogramm bieten wir im Laufe des Jahres eine Vielzahl 
an zusätzlichen aktuellen Seminaren an. Damit Sie schneller, und nicht mehr 
zufällig, die neuesten Informationen zu unseren Seminarangeboten erhalten, 
nehmen wir Sie gerne in unseren e-Mail-Verteiler auf. 

(Die Angaben werden nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 28 Abs. 2 BDSG (Bundesda-
tenschutzgesetz) nur zum Zwecke der Veranstaltungsorganisation und der 
weiteren Bildungsplanung des ver.di-Forums Nord  mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Bestimmungen zum Datenschutz werden selbstverständ-
lich eingehalten.)

Vorname, Name 	  

 

Betrieb / Dienststelle	  

 

e-Mail-Adresse	

o Betriebsrat   o Personalrat   o Andere:________________________________

Ich möchte in Zukunft gerne Seminarausschreibungen zu folgenden 
Schwerpunkten per e-Mail erhalten: 

		

o	Betriebsverfassungsgesetz (§ 37 Abs. 6 BetrVG) 

o	Bundespersonalvertretungsgesetz (§ 46 Abs. 6 BPersVG) 

o	Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein  (§ 37 Abs. 1 MBG S.-H.) 

o	Personalvertretungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern  
	 (§ 39 Abs.1 PersVG M.-V.)

o	Mitarbeitervertretungsgesetz Kirche (§§ 19/30 MVG o. v. R.) 

o	Seminare aus meinem ver.di-Fachbereich  ___________ 

o	Seminare zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

o	Seminare für die Schwerbehindertenvertretungen (§ 96 4/8 SGB IX)

o	Gewerkschaftspolitische Seminare für ver.di-Mitglieder

o	Seminare zu Wirtschaftlichen Angelegenheiten

o	Seminare zum Thema Arbeitsrecht

o	Seminare für die Jugend- und Auszubildendenvertretung

Bitte zurück an: (Fax: 0431 – 6608-111)
ver.di-Forum Nord e.V.
Dänische Str. 3 – 9
24103 Kiel
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ver.di-Bildungszentrum Undeloh
Zur Dorfeiche 14 • 21274 Undeloh
Tel. 04189 - 808 - 0 • Fax  808-55

bst.undeloh@verdi.de


